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Executive Summary 

 

Dieser Befundbericht untersucht den Zugang zu historischen staatlichen Informationen in 

Österreich anhand von drei unterschiedlichen Rechtsmaterien. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, 

dass Bürgerinnen und Bürger trotz abgeschlossener Verfahren, archivwürdiger Unterlagen und 

weitgehend entfallener Schutzinteressen nur selektiv Zugang zu staatlichem Wissen erhalten. Diese 

Zugangsbeschränkungen ergeben sich nicht aus einem einheitlichen rechtlichen Grundsatz, sondern 

aus voneinander unabhängigen Regelungslogiken mit widersprüchlichen Ergebnissen. 

 

Der erste Fachartikel analysiert § 219 ZPO und zeigt, dass das Zivilverfahrensrecht keine 

zeitabhängige Öffnung abgeschlossener Verlassenschaftsverfahren kennt. Die Akteneinsicht bleibt 

auch Jahrzehnte nach Eintritt des materiellen Rechtsfriedens an das Erfordernis eines rechtlichen 

Interesses gebunden. Wird dieses verneint, ist dem Gericht jede weitere Abwägung – etwa unter 

Berücksichtigung von Archivwürdigkeit, Datenschutz oder Zeitablauf – verwehrt. Der 

Rechtsfrieden tritt ein, die Informationssperre bleibt bestehen. 

 

Der zweite Fachartikel befasst sich mit § 14 TP 6 GebG und der gebührenrechtlichen Behandlung 

staatlicher Urkunden. Er zeigt, dass für inhaltlich identische Leistungen unterschiedliche Gebühren 

anfallen, abhängig davon, ob ein digitales Verfahren zur Verfügung steht. Diese 

Ungleichbehandlung beruht nicht auf einer Wahlfreiheit der Antragsteller, sondern auf 

organisatorischen und technischen Zuständigkeiten. Digitalisierung wirkt hier nicht als bloße 

Erleichterung, sondern als faktische Zugangsvoraussetzung. 

 

Der dritte Fachartikel untersucht § 52 Abs. 5 PStG und die Umsetzung der gesetzlichen Öffnung 

historischer Personenstandsdaten im Zentralen Personenstandsregister (ZPR). Obwohl das Gesetz 

nach Ablauf klar definierter Fristen ausdrücklich auf den Nachweis eines rechtlichen Interesses 

verzichtet, wird diese Öffnung im Vollzug nicht in eine allgemeine Zugänglichkeit übersetzt. Der 

eingeschränkte Zugang beruht nicht auf datenschutzrechtlichen Vorgaben, sondern auf 

organisatorischen und technischen Vollzugsentscheidungen. 

 

In der Zusammenschau zeigen die drei Fallstudien ein gemeinsames strukturelles Muster: Der 

Zugang zu historischem Staatswissen hängt nicht primär vom Schutzbedarf der Daten ab, sondern 

von der jeweiligen Rechtsmaterie, der zuständigen Behörde, der technischen Umsetzung und den 

entstehenden Kosten. Für Bürgerinnen und Bürger erscheint der Staat dabei nicht als einheitlicher 
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Informationshalter, sondern als fragmentiertes System mit unterschiedlichen, nicht aufeinander 

abgestimmten Zugangslogiken. 

 

Der Befundbericht erhebt keinen Anspruch auf Reformvorschläge und begründet kein laufendes 

Verfahren. Er dokumentiert rechtliche und administrative Inkonsistenzen, die in ihrer Summe ein 

Transparenzdefizit erzeugen. Ziel ist es, diese Asymmetrien sichtbar zu machen und als 

rechtspolitischen Befund festzuhalten. 
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Rechtsfrieden ohne Akteneinsicht (§ 219 ZPO) 

Zur zeitunabhängigen Zugangssperre abgeschlossener Verlassenschaftsverfahren 

1.  Einleitung 

Verlassenschaftsverfahren sind ihrem Wesen nach auf endgültige Erledigung angelegt. Mit der 

Einantwortung tritt Rechtskraft ein; erbrechtliche Ansprüche sind abgewickelt, der materielle 

Rechtsfrieden ist hergestellt. Gleichwohl bleiben die zugehörigen Gerichtsakten selbst Jahrzehnte 

nach Abschluss des Verfahrens regelmäßig unzugänglich. 

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass diese fortbestehende Zugangssperre nicht auf Datenschutz, 

fehlenden Rechtsfrieden oder archivrechtliche Gründe zurückzuführen ist, sondern auf die Struktur 

des § 219 ZPO selbst. Die Norm errichtet eine zeitunabhängige Zugangshürde, die auch dann 

wirksam bleibt, wenn keine schutzwürdigen Interessen mehr bestehen. 

2. Die typische Konstellation 

Ausgangspunkt ist eine wiederkehrende Fallgestaltung: 

Ein Verlassenschaftsverfahren wurde vor mehreren Jahrzehnten rechtskräftig abgeschlossen. Der 

Tod der betroffenen Person liegt häufig mehr als 30 Jahre zurück. Materiell-rechtliche Ansprüche 

bestehen nicht mehr; lebende Beteiligte sind entweder nicht mehr vorhanden oder nicht mehr 

schutzbedürftig. 

Ein Dritter beantragt Akteneinsicht, etwa aus historischen, genealogischen oder biographischen 

Gründen. Der Antrag wird mit der Begründung abgewiesen, es fehle an einem rechtlichen Interesse 

im Sinne des § 219 ZPO. 

Charakteristisch ist, dass diese Abweisung unabhängig davon erfolgt, 

• ob der Akt archivwürdig ist, 

• ob datenschutzrechtliche Schutzinteressen noch relevant sein könnten, 

• oder ob konkrete schutzwürdige Interessen festgestellt wurden. 

3. Tatsachengrundlage der Analyse 

Die dargestellten Befunde beruhen nicht auf abstrakten Annahmen oder hypothetischen 

Fallkonstellationen, sondern auf mehreren konkret durchgeführten Akteneinsichtsanträgen und den 

dazu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen. Die Analyse stützt sich auf die tatsächliche 

Anwendung des § 219 ZPO in abgeschlossenen Verlassenschaftsverfahren, einschließlich der 

Begründungslogik erstinstanzlicher Entscheidungen und der dazu ergangenen rekursgerichtlichen 

Bestätigungen. 
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4. § 219 ZPO als vorgelagerte Zugangsschranke 

Nach § 219 ZPO ist Dritten Akteneinsicht nur zu gewähren, wenn sie ein rechtliches Interesse 

glaubhaft machen. Die Rechtsprechung versteht dieses rechtliche Interesse als ein in der 

Rechtsordnung gegründetes Interesse, das über bloße Neugier oder ein allgemeines 

Informationsbedürfnis hinausgeht. 

Dogmatisch ist die Prüfung strikt zweistufig aufgebaut: 

1. Feststellung eines rechtlichen Interesses des Antragstellers 

2. Erst danach Abwägung mit schutzwürdigen Interessen der Parteien oder Dritter 

Diese Struktur ist zwingend. Wird das rechtliche Interesse verneint, ist dem Gericht jede 

weitergehende Prüfung verwehrt. Fragen des Zeitablaufs, der Archivwürdigkeit, des Datenschutzes 

oder der Verhältnismäßigkeit dürfen in diesem Stadium nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Ablehnung der Akteneinsicht erfolgt damit nicht aufgrund einer Interessenabwägung, sondern 

aufgrund eines vorgelagerten normativen Ausschlusses. 

5. Der Zeitablauf und seine rechtliche Irrelevanz 

Bemerkenswert ist, dass § 219 ZPO keine zeitliche Relativierung kennt. 

Weder der Abschluss des Verfahrens noch der Eintritt des materiellen Rechtsfriedens beeinflussen 

die Zugangsvoraussetzungen. 

Damit gilt dieselbe Zugangsschranke: 

• für laufende Verfahren, 

• für kürzlich abgeschlossene Verfahren, 

• und für Verfahren, deren Abschluss Jahrzehnte zurückliegt. 

Der Zeitablauf entfaltet im Rahmen des § 219 ZPO keine eigenständige rechtliche Wirkung. Er 

kann nur dann Bedeutung erlangen, wenn zuvor ein rechtliches Interesse bejaht wurde – was bei 

rein historischen oder genealogischen Anliegen regelmäßig verneint wird. 

6. Archivwürdigkeit ohne anspruchsbegründende Wirkung 

Nach der Geschäftsordnung für die Gerichte gelten Verlassenschaftsakten 30 Jahre nach Abschluss 

des Verfahrens als archivreif. Archivrechtlich dient diese Einordnung der dauerhaften Erhaltung 

und späteren Benutzbarkeit des Schriftguts. 

Archivwürdigkeit begründet jedoch keinen individuellen Einsichtsanspruch. 

Sie vermag die vorgelagerte Zugangsschranke des § 219 ZPO nicht zu überwinden und entfaltet im 

Rahmen der Akteneinsicht keine unmittelbaren Rechtsfolgen. 
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Archivrecht und Zivilverfahrensrecht bestehen insoweit nebeneinander, ohne dass das 

archivrechtliche Öffnungskonzept auf das Prozessrecht durchschlägt. Ein Akt kann daher 

archivwürdig sein und zugleich zeitlich unbegrenzt unzugänglich bleiben. 

7. Datenschutz als regelmäßig nicht tragender Ablehnungsgrund 

In der Praxis wird die Ablehnung der Akteneinsicht häufig implizit mit datenschutzrechtlichen 

Erwägungen assoziiert. Tatsächlich ist Datenschutz jedoch regelmäßig nicht der tragende 

Ablehnungsgrund. 

Die Zugangssperre greift unabhängig davon, 

• ob personenbezogene Daten noch schutzwürdig sind, 

• ob betroffene Personen leben, 

• oder ob datenschutzrechtliche Fristen abgelaufen sind. 

Die Ablehnung erfolgt bereits auf der Ebene des fehlenden rechtlichen Interesses. 

Datenschutzrechtliche Erwägungen gelangen typischerweise nicht zur Prüfung, weil das Verfahren 

zuvor endet. 

8. Das Paradoxon des Rechtsfriedens 

Der Begriff des Rechtsfriedens wird hier nicht als rechtliche Anspruchsgrundlage, sondern als 

analytische Beschreibung verwendet. Materiell-rechtlich ist der Rechtsfrieden in abgeschlossenen 

Verlassenschaftsverfahren eingetreten: Ansprüche sind erledigt oder verjährt; Rechtswirkungen 

können nicht mehr ausgelöst werden. 

Gleichzeitig verlangt das Prozessrecht weiterhin eine abstrakte Rechtsnähe, die mit realer 

Rechtsdurchsetzung nichts mehr zu tun hat. Familiäre Nähe fungiert dabei als formales 

Ersatzkriterium, während inhaltliche oder historische Relevanz unberücksichtigt bleibt. 

Je länger ein Verfahren abgeschlossen ist, desto geringer ist seine materielle Rechtsrelevanz – und 

desto unverändert bleibt die prozessuale Zugangshürde. 

9. Rechtspolitische Einordnung 

Die dargestellte Rechtslage ist dogmatisch konsistent und judikaturfest. Das Problem liegt nicht in 

ihrer Anwendung, sondern in ihrer Struktur. § 219 ZPO ist als Schutzinstrument für laufende 

Verfahren konzipiert, wirkt jedoch zeitlich unbegrenzt fort. 

Der Beitrag beschränkt sich auf die Analyse der geltenden Rechtslage und erhebt keinen Anspruch 

auf eine konkrete Reformempfehlung. 
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10. Schluss 

§ 219 ZPO errichtet eine zeitunabhängige Zugangsschranke, die auch nach Eintritt des materiellen 

Rechtsfriedens wirksam bleibt. Die fortbestehende Unzugänglichkeit abgeschlossener 

Verlassenschaftsakten ist daher keine Folge fehlender Abwägung, sondern zwingende Konsequenz 

der Normstruktur. 

Solange das Zivilverfahrensrecht keinen Zeitpunkt kennt, an dem Akteneinsicht allein aufgrund des 

Zeitablaufs eröffnet wird, bleibt archivwürdiges gerichtliches Schriftgut zeitlich unbegrenzt 

unzugänglich. Rechtsfrieden tritt ein – Akteneinsicht nicht. 
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Gleiche Urkunde, ungleicher Preis (§ 14 TP 6 GebG) 

Gebührenrechtliche Ungleichbehandlung durch fehlende digitale Verfahren 

1. Einleitung 

Die Ausstellung staatlicher Urkunden gehört zu den klassischen Verwaltungsleistungen. Sie dient 

der Dokumentation von Personenstandsdaten, Rechtsverhältnissen und historischen Tatsachen und 

ist regelmäßig Voraussetzung für die Wahrnehmung privater und öffentlicher Rechte. 

Gleichwohl zeigt sich im Bereich historischer Urkunden eine gebührenrechtliche Differenzierung, 

die nicht an den Inhalt oder den tatsächlichen Verwaltungsaufwand der Leistung anknüpft, sondern 

an die Form ihrer Einbringung. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass § 14 TP 6 GebG in Verbindung 

mit der uneinheitlichen digitalen Ausgestaltung einzelner Verwaltungsverfahren zu einer sachlich 

schwer begründbaren Ungleichbehandlung führt, wenn Bürgerinnen und Bürger höhere Gebühren 

entrichten müssen, weil bestimmte Verfahren nicht elektronisch angeboten werden. 

2. Die typische Konstellation 

Ausgangspunkt ist eine regelmäßig auftretende Fallgestaltung: 

Eine Person beantragt die Ausstellung einer Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde aus einem 

historischen Zeitraum. Inhaltlich handelt es sich um dieselbe staatliche Leistung, unabhängig davon, 

ob die zugrunde liegenden Daten bereits digital erfasst sind oder aus analogen Beständen erhoben 

werden müssen. 

Diese Konstellation tritt insbesondere bei Personenstandsdaten aus der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts auf, bei denen die Daten nicht im Zentralen Personenstandsregister erfasst sind, 

sondern weiterhin auf kirchlichen Matriken oder ausgelagerten Archivbeständen beruhen. In 

solchen Fällen liegt die Zuständigkeit regelmäßig bei spezialisierten Stellen, etwa bei der 

Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, während die elektronische Antragstellung über ein Online-

Verfahren nicht zur Verfügung steht. 

3. Tatsachengrundlage der Analyse 

Die dargestellten Befunde beruhen nicht auf abstrakten Annahmen, sondern auf mehreren konkret 

durchgeführten Urkundenanträgen bei unterschiedlichen Verwaltungsstellen. Die Analyse stützt 

sich auf die tatsächlich eingehobenen Gebühren sowie auf behördliche Hinweise, wonach eine 

elektronische Antragstellung für bestimmte Zeiträume oder Bestände ausdrücklich nicht vorgesehen 

sei. 

Die analysierten Verfahren betreffen unter anderem Anträge bei Wiener Magistratsabteilungen 

sowie bei Personenstandsbehörden außerhalb des Zentralen Personenstandsregisters, bei denen 

eine elektronische Antragstellung nicht möglich war und Anträge ausschließlich schriftlich – etwa 

per E-Mail oder Post – eingebracht werden mussten. 
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4. § 14 TP 6 GebG als formale Differenzierungsnorm 

Nach § 14 TP 6 GebG unterliegt die Ausstellung von Urkunden einer festen Eingabengebühr. Das 

Gebührengesetz unterscheidet dabei zwischen unterschiedlichen Arten der Antragseinbringung. Für 

elektronisch eingebrachte und entsprechend signierte Anträge sieht das Gesetz eine reduzierte 

Gebühr vor, während für schriftliche Anträge höhere Gebühren anfallen. 

Diese Differenzierung ist formal eindeutig und gesetzlich vorgesehen. Sie knüpft jedoch nicht an 

den Inhalt der begehrten Urkunde oder den tatsächlichen Verwaltungsaufwand an, sondern 

ausschließlich an die Form der Einbringung. 

5. Fehlende Wahlfreiheit der Antragsteller 

Problematisch wird diese Differenzierung dort, wo Antragstellerinnen und Antragsteller keine 

Wahlfreiheit hinsichtlich der Einbringungsform haben. In Fällen historischer Urkunden wird die 

elektronische Antragstellung nicht bloß faktisch erschwert, sondern von der zuständigen Behörde 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

So wird Antragstellern etwa mitgeteilt, dass Urkunden aus bestimmten Zeiträumen ausschließlich 

schriftlich zu beantragen seien, da die zugrunde liegenden Daten nicht in den elektronischen 

Registern verwaltet werden oder die zuständige Stelle kein digitales Verfahren anbietet. Die höhere 

Gebühr ist in diesen Fällen nicht Folge einer bewussten Entscheidung, sondern unmittelbare 

Konsequenz der organisatorischen und technischen Ausgestaltung der Verwaltung. 

6. Inhaltliche Gleichheit der Leistung 

Unabhängig von der Einbringungsform handelt es sich stets um dieselbe staatliche Leistung: die 

Ausstellung einer Urkunde mit identischem Beweiswert und identischer Rechtswirkung. Der 

Verwaltungsaufwand kann im Einzelfall sogar höher sein, wenn historische Bestände manuell 

ausgehoben, geprüft und verarbeitet werden müssen. 

Gleichwohl führt das Gebührenrecht zu einer ungleichen finanziellen Belastung für eine inhaltlich 

gleiche Leistung. Die Differenzierung orientiert sich nicht am Aufwand oder am Nutzen, sondern 

allein an der technischen Möglichkeit der Antragstellung. 

7. Verhältnis zum E-Government-Gedanken 

Das E-Government-Gesetz verfolgt das Ziel, den Zugang zu Verwaltungsleistungen zu erleichtern 

und zu vereinfachen. Es begründet jedoch keinen individuellen Anspruch auf digitale Verfahren. 

Die fehlende elektronische Einbringungsmöglichkeit ist daher rechtlich zulässig. 

Gleichwohl entsteht in der Verbindung von Gebührengesetz und digitaler Verwaltungsrealität eine 

faktische Umkehrung des Digitalisierungsversprechens. Digitalisierung wirkt nicht als generelle 

Erleichterung, sondern als Voraussetzung für günstigeren Zugang. Zugleich entstehen regional 
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unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten, da Umfang und Ausgestaltung digitaler Verfahren je nach 

Bundesland und zuständiger Behörde variieren. 

8. Gleichheitsrechtliche Einordnung 

Die dargestellte Differenzierung wirft gleichheitsrechtliche Fragen auf. Der Gleichheitssatz verlangt, 

dass gleiche Sachverhalte gleich und ungleiche sachlich gerechtfertigt ungleich behandelt werden. 

Im vorliegenden Zusammenhang liegt der Differenzierungsgrund nicht im Verhalten der 

Antragsteller, sondern in der Verwaltungsorganisation. 

Die Ungleichbehandlung beruht somit nicht auf individueller Wahlfreiheit, sondern auf strukturellen 

Gegebenheiten außerhalb der Dispositionsmacht der Betroffenen. Ob dieser Differenzierungsgrund 

dauerhaft tragfähig ist, erscheint zumindest zweifelhaft. 

9 Rechtspolitische Einordnung 

Die dargestellte Rechtslage ist formal gesetzeskonform. Das Problem liegt nicht in der Anwendung 

des § 14 TP 6 GebG, sondern in seinem Zusammenspiel mit einer uneinheitlich digitalisierten 

Verwaltung. 

Der Beitrag beschränkt sich auf die Analyse der geltenden Rechtslage und erhebt keinen Anspruch 

auf eine konkrete Reformempfehlung. 

10 Schluss 

§ 14 TP 6 GebG führt in Verbindung mit der fehlenden oder uneinheitlichen Digitalisierung von 

Verwaltungsverfahren zu einer gebührenrechtlichen Ungleichbehandlung für inhaltlich gleiche 

Urkunden. Die höhere finanzielle Belastung ist dabei nicht Folge individueller Wahlfreiheit, sondern 

Ergebnis organisatorischer und technischer Rahmenbedingungen. 

Solange der Zugang zu digitalen Verfahren nicht flächendeckend besteht, bleibt der Preis staatlicher 

Informationen vom Zufall der Zuständigkeit abhängig. Gleiche Urkunde – ungleicher Preis. 
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Gesetzlich geöffnet, faktisch versperrt (§ 52 PStG) 

Personenstandsrecht zwischen gesetzlicher Öffnung und selektiver Vollzugspraxis im Zentralen 

Personenstandsregister 

1. Einleitung 

Das Personenstandsrecht regelt die staatliche Erfassung zentraler Lebensereignisse und bildet eine 

grundlegende Quelle administrativer und historischer Information. Mit dem Personenstandsgesetz 

2013 (PStG) wurde eine klare zeitliche Öffnung historischer Personenstandsdaten normiert, um 

nach Ablauf bestimmter Schutzfristen den Zugang zu erleichtern. 

Gleichwohl zeigt sich im Vollzug, dass diese gesetzliche Öffnung im Zentralen 

Personenstandsregister (ZPR) nur eingeschränkt wirksam wird. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass 

der Zugang zu historischen Personenstandsdaten trotz § 52 Abs. 5 PStG praktisch begrenzt bleibt 

– nicht aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben, sondern infolge organisatorischer, technischer 

und statusbezogener Vollzugsentscheidungen. 

2. Die gesetzliche Ausgangslage 

§ 52 PStG 2013 normiert Schutzfristen für Personenstandsdaten: 

• 100 Jahre für Geburten, 

• 75 Jahre für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften, 

• 30 Jahre für Sterbefälle. 

Nach § 52 Abs. 5 PStG ist nach Ablauf dieser Fristen kein rechtliches Interesse mehr nachzuweisen. 

Der Gesetzgeber hat damit bewusst eine zeitabhängige Öffnung vorgesehen und den Zugang zu 

historischen Personenstandsdaten erleichtert. 

Die Norm enthält keinen allgemeinen Vorbehalt, wonach nach Fristablauf weiterhin ein rechtliches 

Interesse oder eine besondere Berechtigung erforderlich wäre. 

3. Die typische Konstellation 

In der Praxis beantragen Personen Einsicht in oder Ausstellung von Personenstandsurkunden, 

deren zugrunde liegende Daten außerhalb der Schutzfristen liegen. Inhaltlich handelt es sich um 

historische Personenstandsdaten, für die das Gesetz den Nachweis eines rechtlichen Interesses 

ausdrücklich nicht mehr verlangt. 

Gleichwohl erfolgt der Zugang nicht allgemein. Anträge werden regelmäßig nicht über das ZPR 

abgewickelt, sondern auf alternative Verfahren verwiesen oder nur in begrenztem Umfang 

bearbeitet. Die gesetzlich vorgesehene Öffnung schlägt sich damit nicht in einer entsprechenden 

allgemeinen Zugänglichkeit nieder. 
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4. Tatsachengrundlage der Analyse 

Die dargestellten Befunde beruhen nicht auf abstrakten Annahmen, sondern auf mehreren, 

voneinander unabhängigen Auskunftsverfahren und Anfragen gegenüber zuständigen Behörden. 

Dabei wurde ausdrücklich bestätigt, dass eine generelle Öffnung historischer Personenstandsdaten 

im ZPR derzeit weder technisch umgesetzt noch geplant ist. 

Zugleich wurde darauf verwiesen, dass auch nach Ablauf der Schutzfristen im Einzelfall weiterhin 

schutzwürdige Interessen geprüft würden. Die fortbestehende Zugangsbeschränkung ergibt sich 

somit nicht aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorgabe, sondern aus der bestehenden 

Vollzugspraxis. 

5. Vollzugspraxis im ZPR 

Das Zentrale Personenstandsregister ist als elektronisches Register konzipiert, das primär der 

laufenden Personenstandsführung dient. Der Zugang ist technisch und organisatorisch auf 

bestimmte Nutzerkreise und Verwendungszwecke beschränkt. 

Für historische Personenstandsdaten bedeutet dies, dass deren gesetzliche Öffnung nicht 

automatisch zu einer entsprechenden technischen Zugänglichkeit führt. Der Zugang bleibt an 

individuelle Verfahren gebunden, während eine allgemeine Abrufbarkeit über das ZPR für 

Privatpersonen nicht vorgesehen ist. 

6. Technischer Zugang und rollenbasierte Öffnung 

Unabhängig von der eingeschränkten Zugänglichkeit für Privatpersonen besteht ein technischer 

Zugang zum Zentralen Personenstandsregister. Dieser Zugang wird jedoch nicht allgemein 

bereitgestellt, sondern rollen- und statusabhängig ausgestaltet. 

Neben Behörden können auch sogenannte „sonstige Abfrageberechtigte“ – etwa Banken, 

Versicherungen, Rechtsanwälte, Notare oder Immobilienverwaltungen – unter den 

Voraussetzungen des § 16a Abs. 5 MeldeG Zugang zu Abfrageservices des Zentralen Melderegisters 

und des Zentralen Personenstandsregisters erhalten. Voraussetzung ist, dass glaubhaft gemacht 

wird, regelmäßig Meldedaten oder Personenstandsdaten zur erwerbsmäßigen Geltendmachung oder 

Durchsetzung von Rechten oder Ansprüchen zu benötigen. Nach Genehmigung wird diesen Stellen 

ein dauerhafter technischer Zugriff eingeräumt. 

Privatpersonen hingegen verfügen über keinen vergleichbaren Zugriff. Sie können lediglich Auszüge 

zu den eigenen Daten über elektronische Identifikationsmittel abrufen. Ein Zugriff auf historische 

Personenstandsdaten Dritter – selbst nach Ablauf der Schutzfristen gemäß § 52 Abs. 5 PStG – ist 

auf diesem Weg nicht vorgesehen. 

Damit zeigt sich, dass die bestehende Zugangsbeschränkung nicht auf fehlender technischer 

Infrastruktur beruht. Vielmehr besteht ein funktional differenzierter Zugang, der nach Rolle und 

Status der Nutzergruppen ausgestaltet ist. Die gesetzlich vorgesehene Öffnung historischer 
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Personenstandsdaten wird für Privatpersonen nicht in eine entsprechende technische 

Zugriffsmöglichkeit übersetzt, während für bestimmte professionelle Akteure ein strukturierter 

Zugriff eingerichtet ist. 

7. Verhältnis zu Datenschutz und Schutzinteressen 

Die Einschränkung des Zugangs wird in der Praxis häufig mit schutzwürdigen Interessen begründet. 

Dabei handelt es sich jedoch nicht um datenschutzrechtliche Vorgaben im engeren Sinn, da die 

Datenschutz-Grundverordnung auf personenbezogene Daten Verstorbener nicht anwendbar ist. 

Der Rückgriff auf schutzwürdige Interessen erfolgt vielmehr als genereller Vorbehalt im Vollzug. 

Ein solcher genereller Vorbehalt ist im Gesetzeswortlaut des § 52 Abs. 5 PStG jedoch nicht 

vorgesehen, der nach Fristablauf ausdrücklich auf das Erfordernis eines rechtlichen Interesses 

verzichtet. 

8. Normative Öffnung und eingeschränkte praktische Wirkung 

Der Befund lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Das Personenstandsgesetz normiert eine klare zeitliche Öffnung historischer Personenstandsdaten. 

Der Vollzug setzt diese Öffnung jedoch nicht in eine entsprechende allgemeine Zugänglichkeit um. 

Die gesetzliche Abschaffung des Erfordernisses eines rechtlichen Interesses wird dadurch in ihrer 

praktischen Wirkung erheblich eingeschränkt. Der Zugang bleibt nicht aus rechtlichen Gründen 

beschränkt, sondern infolge fehlender technischer Umsetzung und rollenbasierter Zugangsmodelle. 

9. Systematische Einordnung 

Die dargestellte Diskrepanz ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines strukturellen 

Spannungsverhältnisses zwischen Gesetzgebung und Vollzug. Während der Gesetzgeber den 

Zugang bewusst erleichtert hat, verbleibt der Vollzug bei einem restriktiven, statusabhängigen 

Zugangsmodell. 

Damit entsteht eine faktische Zugangsbeschränkung, die im Gesetz nicht ausdrücklich angelegt ist, 

sich jedoch durch organisatorische und technische Rahmenbedingungen verfestigt. 

10. Rechtspolitische Einordnung 

Die geltende Rechtslage ist eindeutig: Nach Ablauf der Schutzfristen ist kein rechtliches Interesse 

mehr nachzuweisen. Die fortbestehende Zugangsbeschränkung ist daher nicht Ausdruck 

gesetzlicher Wertungen, sondern Ergebnis administrativer Umsetzung. 

Der Beitrag beschränkt sich auf die Analyse dieser Divergenz und erhebt keinen Anspruch auf eine 

konkrete Reformempfehlung. 
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11. Schluss 

§ 52 Abs. 5 PStG normiert eine klare zeitliche Öffnung historischer Personenstandsdaten. Im 

Vollzug des Zentralen Personenstandsregisters wird diese Öffnung jedoch nicht in eine 

entsprechende allgemeine Zugänglichkeit übersetzt. 

Der Zugang bleibt praktisch beschränkt, obwohl das Gesetz ihn eröffnet – technisch möglich, 

organisatorisch selektiv ausgestaltet und in seiner Wirkung begrenzt. 

Gesetzlich geöffnet – faktisch versperrt. 
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Übergreifende Beobachtungen 

 

Die vorliegenden Beiträge betreffen drei unterschiedliche Rechtsmaterien, die jeweils eigenständigen 

Regelungslogiken folgen. In der Zusammenschau zeigen sie jedoch ein gemeinsames 

Strukturproblem: Der Zugang zu historischem staatlichem Wissen wird nicht nach einem 

einheitlichen Prinzip geregelt, sondern entlang von Zuständigkeiten, Verfahrenstypen und 

technischen Umsetzungen fragmentiert organisiert. 

 

In allen drei untersuchten Bereichen sind die jeweiligen Zugangsbeschränkungen für sich 

genommen rechtlich erklärbar. Sie ergeben sich aus der Systematik der einschlägigen Normen, aus 

verfahrensrechtlichen Vorentscheidungen oder aus organisatorischen Rahmenbedingungen des 

Vollzugs. Erst durch die materienübergreifende Betrachtung wird sichtbar, dass sich diese 

Regelungen nicht an einem gemeinsamen Maßstab orientieren, etwa am fortbestehenden 

Schutzbedarf der betroffenen Daten oder am Zeitablauf seit Eintritt des materiellen Rechtsfriedens. 

 

Der Staat tritt dabei faktisch als einheitlicher Wissenshalter auf: Er erhebt, speichert und archiviert 

Informationen über Personen, Verfahren und Rechtsverhältnisse über Jahrzehnte hinweg. Der 

Zugang zu diesem Wissen ist für Bürgerinnen und Bürger jedoch nicht einheitlich ausgestaltet. Er 

hängt vielmehr davon ab, welchem Rechtsbereich die Information zugeordnet ist, welche Behörde 

zuständig ist, ob digitale Verfahren zur Verfügung stehen und welche Kosten anfallen. Diese 

Zugangsbedingungen sind für Außenstehende kaum nachvollziehbar und entziehen sich einer 

konsistenten Begründung aus einem übergeordneten Transparenz- oder Schutzkonzept. 

 

Die analysierten Asymmetrien sind nicht das Ergebnis einer ausdrücklich getroffenen politischen 

Entscheidung. Sie entstehen dort, wo Regelungssysteme nebeneinander bestehen, ohne aufeinander 

abgestimmt zu sein, und wo technische oder organisatorische Vollzugsentscheidungen rechtliche 

Öffnungen faktisch überlagern. Transparenz wird in diesem Gefüge nicht als eigenständiges 

Regelungsziel behandelt, sondern ergibt sich – oder eben nicht – aus der jeweiligen Systemlogik. 

 

Der Befundbericht beschränkt sich auf die Dokumentation dieser Inkonsistenzen. Er verfolgt kein 

Reformprogramm und begründet kein Verfahren. Ziel ist es, die strukturelle Fragmentierung des 

Zugangs zu historischem Staatswissen sichtbar zu machen und als rechtspolitischen Befund 

festzuhalten. 


